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Abréviations

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
BAG Bundesamt für Gesundheit
KVAG Krankenversicherungsaufsichtsgesetz
KVAV Verordnung betreffend die Aufsicht über die soziale

Krankenversicherung

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
OFSP Office fédéral de la santé publique
LSAMal Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
OSAMal Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-maladie

Im Laufe des Jahres 2020 reichten die Kantone Tessin (Kt.Iv. 20.301), Genf (Kt.Iv.
20.305), Jura (Kt.Iv. 20.329), Freiburg (Kt.Iv. 20.334) und Neuenburg (Kt.Iv. 21.301) im
Rahmen ihrer Offensive für tiefere Krankenkassenprämien Standesinitiativen ein, mit
denen sie verlangten, dass die Reserven der Krankenversicherungen zukünftig maximal
150 Prozent des gesetzlich vorgeschriebenen Wertes betragen dürfen und ansonsten
durch Rückerstattungen an die Versicherten auf diesen Wert reduziert werden müssen.
Bisher sei nämlich der Begriff der «übermässigen Reserven» weder im KVAG noch in
der KVAV genauer definiert. Der Wert von 150 Prozent entspreche demjenigen Wert,
den das BAG im Jahr 2017 zur Rückerstattung von Reserven genehmigt hatte. 
Die Kantone Tessin und Genf begründeten ihre Vorstösse damit, dass die Reserven seit
2012 unter Berücksichtigung der Risiken der Krankenkassen berechnet würden und
somit nicht mehr einem fixen Prozentsatz der Prämien entsprächen. Heute stellten
aber nicht mehr zu tiefe, sondern zu hohe Reserven ein Problem dar – teilweise liegen
die Reserven bei über 200 Prozent –, da sich diese auf die Prämienentwicklung
auswirkten. 
Im April 2021 beantragte die SGK-SR mit 9 zu 4 Stimmen, den fünf Standesinitiativen
keine Folge zu geben und stattdessen auf den freiwilligen Reserveabbau zu setzen, wie
ihn der Bundesrat im Rahmen der KVAV-Revision angekündigt hatte. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.04.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 behandelte der Ständerat die fünf Standesinitiativen für
eine Beschränkung der maximal möglichen Reserven der Krankenversicherungen
zusammen mit den Standesinitiativen für kostenkonforme Prämien. Mit diesem Block an
Standesinitiativen sollten die Krankenkassen ihre Reserven zwingend auf 150 Prozent
reduzieren müssen. Die Initiativen gingen somit weiter als eine bundesrätliche
Verordnungsänderung, welche die Reduktion für die Krankenkassen vereinfachte,
jedoch nicht zwingend machte. Der zweite Block an Standesinitiativen sah eine Pflicht
für die Krankenkassen vor, die zukünftigen Prämien in einem Kanton zu senken, wenn
ihre Prämieneinnahmen in diesem Kanton die kumulierten Kosten in einem Jahr
übersteigen. 
Die SGK-SR hatte zuvor sämtliche Standesinitiativen zur Ablehnung empfohlen. Erich
Ettlin (cvp, OW) vertrat unter Offenlegung seiner Interessenbindung als Verwaltungsrat
der CSS-Krankenversicherung die Kommissionsmehrheit. Heute betrügen die Reserven
über 200 Prozent – 100 Prozent wäre das vorgeschriebene Minimum. Auch in der von
der Kommission durchgeführten Anhörung habe es Stimmen gegeben, die eine Muss-
Formulierung und die Festsetzung eines Grenzwertes gefordert hätten, betonte Ettlin.
Die Versicherungen hätten indes vor einem Jo-Jo-Effekt gewarnt, gemäss dem es bei zu
tiefen Prämien zu einem Neukundenzugang komme, wodurch Solvenzprobleme
aufträten und die Prämien im Folgejahr erhöht werden müssten. Durch die Reduktion
der Reserven könne man unkontrollierbare Eigendynamiken auslösen, warnte Ettlin.
Entsprechend unterstütze die Kommission den freiwilligen Abbau gemäss der
Verordnungsänderung, nicht aber die Standesinitiativen. Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) vertrat die Standesinitiativen für den Kanton Tessin, der diesbezüglich die
Federführung innehatte. Sie verwies darauf, dass die Reduktion der Reserven zwar das
Grundproblem – den Prämienanstieg der Krankenkassen – nicht lösen könne, aber man
den Versicherten so immerhin zurückgeben könne, was ihnen gehöre. Gemäss dem
Vorschlag des Bundesrates würden aber die zu viel eingenommenen Prämien nicht
denjenigen Personen vergütet, die zu viel gezahlt hatten, sondern für eine genauere
Kalkulation zukünftiger Prämien verwendet. Die GDK unterstütze denn auch die
Initiativen, so Carobbio Guscetti. Mit 20 zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich
der Ständerat bei allen zehn Standesinitiativen gegen Folgegeben aus. Zum dritten
Block an Standesinitiativen zu den Krankenkassenreserven hatte sich der Ständerat
bereits in der Frühjahrssession ablehndend geäussert. 2
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Nachdem die fünf Ende 2021 eingereichten Standesinitiativen für eine Beschränkung
der maximal möglichen Reserven der Krankenversicherungen in der Sommersession
2022 auch vom Zweitrat abgelehnt worden waren, diskutierte der Ständerat in der
Herbstsession 2022 erstmals über die Standesinitiative des Kantons Waadt mit
demselben Anliegen. Zuvor hatte die Kommissionsmehrheit beantragt, der Waadtländer
Initiative keine Folge zu geben, da sie den mit der Verordnungsänderung 2021
geregelten freiwilligen Reserveabbau bevorzuge. Die Verordnungsänderung habe
demnach bei der Festlegung der Prämien 2022 bereits Wirkung gezeigt. Zudem seien
seit der Ablehnung der ersten fünf Standesinitiativen keine neuen Erkenntnisse
hinzugekommen. Eine Kommissionsminderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) argumentierte
hingegen, dass die Krankenkassenreserven noch immer zu hoch seien. Gerade im
Hinblick auf den drohenden massiven Prämienanstieg für das Jahr 2023 sei ein weiterer
Reserveabbau nötig. Mit 23 zu 11 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der
Ständerat gegen Folgegeben aus. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Der ständerätlichen Entscheidung, der Standesinitiative des Kantons Waadt für eine
Beschränkung der maximal möglichen Reserven der Krankenversicherungen keine
Folge zu geben, schloss sich in der Sommersession 2023 auch der Nationalrat an.
Entgegen einer Minderheit Crottaz (sp, VD), die erfolglos nochmals ihre Sicht der
Wichtigkeit und Nützlichkeit der Initiative beschrieb, stimmte der Nationalrat mit 112 zu
68 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gegen Folgegeben. Die befürwortenden Fraktionen der
SP und der Grünen wurden einzig von Lorenzo Quadri (lega, TI) unterstützt – auch die
fünf ähnlichen Standesinitiativen der Kantone Tessin (Kt.Iv. 20.301), Genf (Kt.Iv. 20.305),
Jura (Kt.Iv. 20.329), Freiburg (Kt.Iv. 20.334) und Neuenburg (Kt.Iv. 21.301) waren zuvor
bereits abgelehnt worden. Dasselbe Schicksal ereilte gleichzeitig auch eine
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt für eine «rasche und proportionale
Rückerstattung der Krankenkassen-Reserven an die Bevölkerung». 4

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 12.06.2023
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung SGK-SR vom 15.4.21
2) AB SR, 2021, S. 657 ff.
3) AB SR, 2022, S. 692 f.; CdT, LT, TA, 14.9.22
4) AB NR, 2023, S. 1255 f.
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